
Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur der Europäischen Union

(2016/C 214/08)

Gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a zweiter Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates (1) werden 
die Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur der Europäischen Union (2) wie folgt geändert:

Seite 345:

8536 69 30 — für gedruckte Schaltungen

Der bestehende Text und die Abbildungen erhalten folgende Fassung:

„Hierher gehören Stecker und Steckbuchsen, die dazu bestimmt sind, unmittelbar mit einer gedruckten Schaltung 
(PCB) oder flexiblen gedruckten Schaltung auf mindestens einer Seite des Steckers oder der Steckbuchse verbunden 
zu werden (siehe Beispiele unten).

1: Dieser USB-Verbinder wird nicht unmittelbar mit einer gedruckten Schaltung verbunden und ist daher aus die
ser Unterposition ausgeschlossen.

2: Diese USB-Buchse ist dazu bestimmt, unmittelbar auf einer gedruckten Schaltung befestigt zu werden und ist 
daher in diese Unterposition einzureihen.

1: Dieser Steckverbinder ist nicht dazu bestimmt, unmittelbar mit einer gedruckten Schaltung verbunden zu wer
den und ist daher aus dieser Unterposition ausgeschlossen.

2: Dieser Steckverbinder ist dazu bestimmt, unmittelbar mit einer gedruckten Schaltung verbunden zu werden 
und ist daher in diese Unterposition einzureihen.“

Seite 346:

Die Erläuterung zum KN-Code 8536 69 90 wird gestrichen.

(1) Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemein
samen Zolltarif (ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1).

(2) ABl. C 76 vom 4.3.2015, S. 1.
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